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1. EINLEITUNG 

Der Kanton Graubünden und der Verein Wanderwege Graubünden (vormals BAW Bündner 
Wanderwege) haben in der “Leistungsvereinbarung 2010, Zustandskontrolle Wanderweg- und 
Mountainbikeroutennetz“ die Aufgaben geregelt, welche die Wanderwege Graubünden mit ih-
ren Bezirksleiterinnen und Bezirksleiter im Rahmen der Zustandskontrolle zu erfüllen haben.  

Die Aufgaben der Bezirksleiterinnen und -leiter sind im “Pflichtenheft BAW-Bezirksleiter für 
Zustandskontrolle“ (HB Langsamverkehr 4.22) festgehalten. 

Ziel der Zustandskontrolle ist eine einheitliche und möglichst hohe Qualität des Bündner Wan-
derwegnetzes. Um dieses Ziel zu erreichen, kontrollieren die Bezirksleiterinnen und -leiter an-
hand einer Checkliste die Wege sowie deren Signalisation und rapportieren festgestellte Män-
gel.  

2. AUFTRAG ZUSTANDSKONTROLLE PERIODE 2020/2021 
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3. RANDBEDINGUNGEN ZUR ZUSTANDSKONTROLLE 

Für die Zustandskontrolle wurde der Kanton Graubünden in 34 Bezirke eingeteilt. Das Gebiet 
eines Bezirkes umfasst im Normalfall das Territorium einer oder mehrerer Gemeinden. Eine 
Ausnahme bildet der Schweizerische Nationalpark (SNP). Dieser Bezirk wird durch die Natio-
nalparkgrenzen definiert. Begründung: Auf Wunsch der Destination “Tourismus Engadin Scuol 
Samnaun Val Müstair" wurden im Destinationsperimeter mehrere Bezirke (24, 25, 26, 28) zu-
sammengenommen, für welche die DMO-Koordinatorin Claudia Alini die Aufgaben anstelle 
der Bezirksleiter wahrnimmt. Ebenfalls eine Ausnahme bildet die fusionierte Gemeinde Ilanz, 
deren Territorium gemäss den ehemaligen Gemeindegrenzen (vor der Fusion) wie bisher auf 
die Bezirke 4, 8, und 9 aufgeteilt ist.  

Für die kommende Periode 2022/23 hat Diego Battilana, Leiter des Bezirks Nr. 32 Val Poschi-
avo, seinen Rücktritt erklärt. WWGR wird zusammen mit dem bisherigen Stelleninhaber eine 
geeignete Nachfolgeregelung anstreben. 

Wie bereits 2019 zwischen der FLV und WWGR vereinbart, wird die Fachstelle Langsamver-
kehr eine Neuberechnung des Begehungsaufwandes erstellen. Die neue Solltagberechnung 
muss mit der neuen Leistungsvereinbarung FLV – WWGR abgestimmt werden. 

4. ERFÜLLUNG BEGEHUNG WANDERWEGNETZ 

Im Jahr 2020 wurde rund 66% und im Jahr 2021 rund 28% des gesamten zu kontrollierenden 
Wegnetzes des Kantons Graubünden von den Bezirksleiterinnen und -leitern begangen. Somit 
sind in der Zustandskontroll-Periode 2020/2021 94% der markierten Wege kontrolliert worden. 

Im Bezirk Nr. 3 Surselva Ost konnte keine systematische Kontrolle durchgeführt werden. 
Grund: Im Rahmen des RiLa-Projektes wurde die Signalisation vor Ort laufend angepasst und 
verändert, ohne dass die neuen Daten von den Gemeinden erhoben und für die Aktualisierung 
der Standortblätter an die WWGR weitergeleitet worden sind. Ohne aktualisierte Standortblät-
ter fehlt dem Bezirksleiter die Grundlage, eine entsprechende Kontrolle durchführen zu können. 
Gemäss Eintrag in der Aktennotiz der Monatsbesprechung FLV-WWGR vom 9. Dezember 
2021 wird sich an dieser Situation bis auf Weiteres nichts ändern: «Die FLV hat mit der Projekt-
leitung RILA Flims/Laax/Falera vereinbart, dass kein Zwischenstand des Wanderweg-Inventars erho-
ben wird.» Das heisst, dass im Bezirk Surselva Ost bis auf Weiteres keine ordentliche Kontrolle 
gemäss Arbeitsauftrag für Bezirksleiter möglich ist. 

Kleinere Mängel an der Signalisation, insbesondere die Reinigung und Ausrichtung der Signale, 
sowie das Entfernen von einwachsender Vegetation, haben die BezirksleiterInnen in Eigenregie 
behoben. Die weiteren festgestellten Mängel wurden den Wanderweg-Verantwortlichen der 
Gemeinden weitergeleitet, damit diese Wege und Signalisation auf die beginnende Wandersai-
son hin Instand stellen konnten. 

Die Problematik der zeitaufwendigen Erfassung im Tool wurde leider noch nicht eliminiert. 
Wir hoffen auf Besserung mit dem in Aussicht gestellten neuen Tool. 
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Die Bezirksleitertagungen waren 2020 und 2021 in Bergün geplant. Sie mussten jedoch auf-
grund der jeweiligen Pandemie-Entwicklung abgesagt werden. Damit die Kommunikation 
zwischen technischem Leiter und den Bezirksleitern trotzdem sichergestellt werden konnte, 
wurden die Bezirksleiter persönlich kontaktiert und entsprechend einzeln betreut. Der mit die-
sem Lösungsansatz erbrachte Mehraufwand hat sich insofern gelohnt, als dass die Bezirksleiter so 
trotz der fehlenden Jahrestagung gut betreut werden konnten.  

5. ZUSTAND DES WANDERWEGNETZES 

Die Begehungen haben gezeigt, dass das Wegnetz weitestgehend in einem guten Zustand ist. 
Die Signalisationen und Zwischenmarkierungen sind mehrheitlich in einem guten Zustand. Bei 
einzelnen Wegweisern ist die Lesbarkeit beeinträchtigt.  

Die Bestätigungen und Markierungen sind nach wie vor eher spärlich angebracht oder teilweise 
kaum mehr sichtbar. Insbesondere in Siedlungsgebieten fehlen öfters hilfreiche Bestätigungen 
oder Markierungen. Bei Verzweigungen kann dies zu Unsicherheiten bei der Wegfindung füh-
ren. Da sind die Gemeinden weiter gefordert, die Markierungen regelmässig zu kontrollieren.  

Abb. Mängelmeldungen der letzten vier Jahre. 

Die eingegangenen Mängel verteilen sich wie folgt auf die letzten vier Jahre. 

 

 
Der Zuwachs an gemeldeten Mängeln von 2019 zum Jahr 2020, dürfte in erster Linie auf die 
besondere Lage (Corona) zurückzuführen sein. 
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Die meisten Beanstandungen unter der Rubrik “Wegqualität mangelhaft“ stehen im Jahr 2020 
im Zusammenhang mit umgestürzten Bäumen und/oder mit den grossen Schneemengen. 

6. MÄNGELBEHEBUNG DURCH GEMEINDEN 

Bei exponierten Wegabschnitten oder an bekannten Problemstellen sind bei den Gemeindever-
antwortlichen kürzere Kontrollabstände angezeigt. 

Der Unterhalt von Bestätigungen und Markierungen ist für die Gemeinden eine Daueraufgabe. 
Die Wichtigkeit dieser Orientierungshilfen wird vielfach unterschätzt und daher der Unterhalt 
leider zu wenig gewissenhaft wahrgenommen. Als konkrete Massnahme, um diesen Schwach-
punkt zu eliminieren, wurden 2020 und 2021 in Chur und Zernez Signalisationskurse für Ge-
meindemitarbeitende angeboten. 

7. FAZIT ZUSTANDSKONTROLLE PERIODE 2020/2021 

Die Erfahrungen mit den Begehungen sind durchaus positiv. Die zeitlichen Vorgaben, welche 
den Bezirksleiter vorgegeben werden, konnten besser eingehalten werden. 

Die Sollkontrolltage weichen trotz der vor Jahren vorgenommenen Erhöhung, mehr oder we-
niger stark von den effektiv benötigten Begehungstagen ab. In Jahren mit viel Schnee, welcher 
insbesondere in höheren Lagen länger liegen bleibt, fällt diese Differenz noch grösser aus.  

8. EMPFEHLUNGEN UND VORSCHLÄGE FÜR DIE ZUSTANDSKONTROLLE 
PERIODE 2020/2021 

Für die Zustandskontrolle Periode 2020/2021 muss für jeden Bezirk ein neuer Kartensatz mit 
dem Wanderwegnetz und Mountainbikerouten bereitgestellt werden. 

Aufgrund der neuen Bezirkseinteilung und den abzugebenden neuen Kartensätzen, sollte die 
Bezirksleitertagung analog den letzten Jahren, möglichst früh terminiert werden. Sollte analog 
der Jahre 2020 und 2021 eine die Organisation einer Bezirksleitertagung nicht möglich sein, 
werden die Bezirksleiter bilateral gebrieft. Die Bezirksleiter sind explizit anzuweisen, die Bege-
hungen abwechslungsweise in entgegengesetzter Richtung zu absolvieren. 

Bereits bei der Begehung des Pilotbezirks im Jahr 2010 haben FLV und BAW gemeinsam fest-
gestellt, dass die errechneten Soll-Kontrolltage nicht ausreichen werden. Im Rahmen der neuen 
Leistungsvereinbarung muss nun die Solltag-Berechnung neu überprüft und wo nötig angepasst 
werden. Dies gilt auch für die den Berechnungen zu Grunde liegenden Werte anhand der ge-
machten Erfahrungen. Falls die dringend nötige Überarbeitung der Leistungsvereinbarung wei-
terhin pendent bleibt, muss für die Kontrollperiode unabhängig von einer neuen Leistungsver-
einbarung eine neue Solltag-Berechnung erstellt werden. 

Ein regelmässiger Austausch mit den Verantwortlichen der Gemeinden ist wichtig. Die auf die 
vergangene Kontrollperiode hin angestrebten lokalen Treffen mit Bezirksleitern und Gemein-
demitarbeitenden konnten Corona bedingt nicht im gewünschten Masse durchgeführt werden. 
Diese werden nach Möglichkeit in der neuen Kontrollperiode realisiert werden. Der Technische 
Leiter der Wanderwege Graubünden wird an diesen Meetings ebenfalls teilnehmen und die Be-
zirksleiter bei der Organisation unterstützen. 


